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Beschlussvorlage 
 
 

 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 29.11.2022 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 15.12.2022 vorberatend 
Gemeindevertretung 19.12.2022 beschließend 

 
Betreff: 

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Prüfbericht des Revisionsamtes für das Haushaltsjahr 
2020 
hier: Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt den geprüften Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das 
Haushaltsjahr 2020 gemäß § 114 HGO und erteilt dem Gemeindevorstand Entlastung. 
 

 
Sachdarstellung: 

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Verwaltung 
aufgestellt. Der Gemeindevorstand hat den formellen Aufstellungsbeschluss gemäß § 112 Abs. 9 HGO am 
07.09.2021 gefasst und das Revisionsamt des Odenwaldkreises mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
beauftragt. Die Prüfung fand im Zeitraum Februar bis Oktober 2022 mit Unterbrechungen statt. Inzwischen 
hat das Revisionsamt den Prüfbericht mit den dazugehörigen Anlagen vorgelegt. Dieser beinhaltet einen 
uneingeschränkten Prüfungsvermerk. Die entsprechenden Unterlagen sind als Anlage beigefügt. 
  
Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 weist einen Jahresüberschuss von 478.594,79 € aus. Dieser setzt sich 
aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 527.966,84 € und einem Defizit im 
außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 48.372,05 € zusammen. In der Haushaltsplanung war ein 
Jahresfehlbedarf von 27.146 € veranschlagt, so dass eine Verbesserung von 505.740,79 € eingetreten ist. Der 
Zahlungsmittelbestand Ende 2020 lag gemäß vorliegender Finanzrechnung bei 2.081.715,64 € Die 
Vermögensrechnung (Bilanz) weist zum 31.12.2020 eine Bilanzsumme von 31.174.624,45 € aus. Gegenüber 
dem Vorjahr hat sich das Bilanzvolumen somit um 1.472.101,19 € (rd. 5 %) erhöht. 
 
Gemäß § 114 HGO beschließt die Gemeindevertretung den geprüften Jahresabschluss und erteilt dem 
Gemeindevorstand Entlastung. 
 
Anlage(n): 
1. Bericht JAP 2020 Lützelbach inkl. techn. Teil 
2. 2022.10.31 Anlage z. Pkt. 3 - Sachbericht z. techn. Prüfung 
3. 3781c27a-94fb-4b7d-91b8-bf37727462f1 
4. fe514aa5-8675-4d3f-83be-d031c984d9d4 
5. dd65b450-201a-4095-b6a4-ed0394070b3e 
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6. Vergleichstabelle Bilanzveränderungen für Jahresabschluss Lützelbach 2020 
7. Vollständigkeitserklärung Lützelbach 2020 
8. Jahresabschluss 2020 Rechenschaftsbericht 
 
 
 
Der Bürgermeister 




